
Richtlinien zur Förderung von Urlaubsmaßnahmen für Menschen mit Behinde-

rung (RiU) 

1. Zielsetzung  

Mit der Förderung neuer, innovativer Projekte soll eine inklusive Urlaubsgestaltung 

von Menschen mit und ohne Behinderungen realisiert sowie die Umsetzung der UN-

BRK erreicht werden. Darüber hinaus soll Menschen mit geringem Einkommen bezahl-

bare Urlaubsreisen ermöglicht werden. 

2. Fördergrundsätze 

2.1 Anbieter von Urlaubsmaßnahmen 

Neben den Anbietern stationärer sowie ambulanter Wohnhilfen können auch andere Ver-

anstalter Anbieter von Urlaubsmaßnahmen sein. Insbesondere können auch volljährige 

Menschen mit Behinderung, für die der Landschaftsverband Rheinland Leistungen der 

Eingliederungshilfe finanziert, Anbieter sein. 

Der Veranstalter hat für eine ausreichende Betreuung und Versicherung der an der Ur-

laubsmaßnahme teilnehmenden Menschen mit Behinderungen zu sorgen.  

2.2 Leistungsberechtigte 

Bezuschusst werden Urlaubsmaßnahmen für volljährige Menschen mit Behinderung, für 

die der Landschaftsverband Rheinland Leistungen der Eingliederungshilfe finanziert.  

2.3 Charakter und Dauer der Urlaubsmaßnahme sowie Zahl der Teilnehmenden  

Der inklusive Charakter einer Urlaubsmaßnahme kann an unterschiedlichen Merkmalen 

festgemacht werden. Hierzu gehören insbesondere: 

 Die gemeinsame Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung 

 Urlaubsziele, die nicht speziell für Menschen mit Behinderung ausgestaltet sind 

 Aktivitäten am Urlaubsort, die nicht speziell für Menschen mit Behinderung ausge-

richtet werden 

Die Mindestdauer der Urlaubsmaßnahme beträgt drei Übernachtungen (d.h. inklusive An- 

und Abreisetag mindestens 4 Tage). 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Behinderung an einer Urlaubsmaß-

nahme soll mindestens zwei und höchstens zehn betragen. Im Einzelfall können auch 

Urlaubsreisen einer einzelnen Person oder einer höheren Teilnehmerzahl bezuschusst 

werden, wenn diese einen gemeinschaftlichen Charakter im Sinne dieser Richtlinien auf-

weisen. 
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2.4. Verfahren 

Die Förderung mittels Zuschüssen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ist vom 

Anbieter der Urlaubsmaßnahme zu beantragen.  

Die Antragstellung erfolgt formlos. Dem formlosen Antrag ist ein Konzept beizufügen, das 

die Zielsetzungen gemäß Ziffer 1 dieser Förderrichtlinien erfüllen muss. Das Konzept 

muss Angaben über das Programm, den Reiseablauf und die Unterkunft enthalten. Im 

Mittelpunkt muss ein gemeinsamer Urlaub von behinderten und nichtbehinderten Men-

schen stehen. Dem Antrag ist eine Teilnehmerliste beizufügen. Außerdem sind die Ge-

samtkosten der Maßnahme zu beziffern. Ferner muss der Veranstalter als Antragsteller 

schriftlich erklären, dass er die Förderrichtlinien anerkennt.  

Anträge auf Förderung sind spätestens bis zum 31.12 des Vorjahres an den LVR zu rich-

ten. Sofern Förderfähigkeit vorliegt, werden bis spätestens zum 31.5. des Förderjahres 

entsprechende Bescheide erteilt.  

Die Zuschüsse werden als freiwillige Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. Ein Anspruch auf Förderung besteht 

nicht. 

Andere Fördermittel sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.  

Pro Person und Kalenderjahr ist lediglich die Teilnahme an einer Urlaubsmaßnahme för-

derungsfähig.  

Pro Person können bis zu 80 % des auf die Leistungsberechtigten entfallenden Kosten, 

maximal jedoch 600 € als Zuschuss bewilligt werden.  

2.5 Von einer Förderung ausgeschlossene Maßnahmen 

- Projekte bzw. Einzelmaßnahmen, die anderweitig durch den LVR finanziert werden 

(Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen an KoKoBe und SPZ, tagestrukturierende Leis-

tungen usw.).  

- Reine Ausflugsmaßnahmen  

- ärztlich verordnete Erholungsmaßnahmen  

- Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an so genannten Klassenfahrten  

- Urlaubsreisen mit (nichtbehindertem) Partner oder im Familienverband  
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Ein bewilligter Zuschuss kann auf Anforderung des Veranstalters frühestens 1 Monat vor 

Beginn der Urlaubsmaßnahme ausgezahlt werden. Die Mittelanforderung ist formlos unter 

Angabe des Aktenzeichens des Bewilligungsbescheides sowie der Bankverbindung an den 

LVR zu richten. 

Der Veranstalter hat nach Durchführung des Projektes die sachgemäße Verwendung des 

Zuschusses zu bestätigen und die entstandenen Kosten plausibel darzulegen.  

Sollten die tatsächlichen Kosten einer Urlaubsmaßnahme die im Antrag bezifferten Ge-

samtkosten übersteigen, erfolgt keine Nachfinanzierung. Bei einer Unterschreitung der im 

Antrag bezifferten Gesamtkosten und/oder bei Unterschreitung der im Antrag genannten 

Teilnehmerzahl erfolgt eine anteilige Kürzung der Zuschussmittel. 

Sollte eine Maßnahme nicht durchgeführt werden, muss eine Fehlanzeige erfolgen. In 

diesem Fall sind bereits ausgezahlte Zuschüsse unverzüglich an den LVR zurück zu er-

statten. 

4. Inkrafttreten 

Diese Förderrichtlinien gelten für Urlaubsmaßnahmen im Zeitraum 1.1.2022 bis 

31.12.2024. 

Köln, August 2021 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

L e w a n d r o w s k i 

3. Auszahlung 
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